
VgT Kessler
erringt Sieg
in Strassburg

Der Verein gegen Tierfabriken
hat vor dem Europäischen
Gerichtshof für Menschen
rechte in Strassburg recht
bekommen Das Bundes

gericht hatte der Tierschutz
organisation die Ausstrahlung
eines Werbespots verboten
Der Streit um den TV Spot be
schäftigt die Justiz schon seit
15 Jahren Mit teils schockieren
den Bildern kritisiert der Film

die industrielle Haltung von Tie
ren insbesondere von Schwei
nen Weil die SRG dessen Aus

strahlung verweigerte gelangte
der vom Thurgauer Erwin Kessler
gegründete Verein bereits 1997
ans Bundesgericht

Menschenrecht verletzt

Die Schweizer Richter befan

den das Verbot verletze weder
die Meinungsäusserungsfreiheit

noch das Gleichbehandlungsge
bot Doch Strassburg stellte 2001
eine Verletzung der Europäischen
Menschenrechtskonvention fest

Ein Revisionsgesuch lehnte das
Bundesgericht dann ab Die Orga
nisation könne kein aktuelles In

teresse an der Ausstrahlung des
Spots nachweisen lautete damals
die Begründung
Entscheid von 2001 umsetzen

Nun unterlagen die Schweizer
Richter in Strassburg erneut Der
Europäische Gerichtshof fürMen
schenrechte kam zum Schluss
die Meinungsäusserungsfreiheit
sei eine der wichtigsten Voraus
setzungen für das Funktionieren
einer Demokratie Die Schweiz sei

angehalten den Entscheid von
2001 umzusetzen sda
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